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& " . Obne Pflichten keine Rechte!

Werte Kollegin,

werter Kc;llege!

Lege die Satzung Deiner Gewerkschaft nicht
ungelesen beiseite. .

In ihr sind Deine Rechte niedergelegt, aber auch
Deine Pflichten. : ' :

Die Gewerkschaft kann Dir Deine Rechte nur
dann sichern, wenn Du - Deinen - Pflichtén nach-
kommst; auch Deiner Beitragspflicht, .denn davon
hingt die Unterstiitzung ab. Die Unterstiitzung
ist Dir immgzr eine groBe Hilfe, wenn Du ge:
zwungen bist, sie in Anspruch zu nehmen.//‘,.; :
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1. Name, Sitz und Bereich der Gewerkschaft

§1
Die Gewerkschaft fihrt den Namen:
Industriegewerkschaft Nahrung — Genufi — Gaststitten.
Sie erstreckt sich raumlich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und Berlin, hat thren Verwaliungs-
sitz in Hamburg und ist Mitglied des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes.

§2

Der Organisationsbereich umfaBt alle Beschiiftigten in den
mit der Herstellung, Ver- und Bearbeitung von Nahrungs-
und GenuBmitteln in Frage kommenden Betrieber, ein-
schlieBlich des Hotel-, Beherbergungs- und Gaststitten-
gewerbes sowie Hausangestellten — und somit folgende
Wirtschaftszweige: ,
l.Getrinkewirtschaft

Brauereien, Bierniederlagen, Milzereien, ‘Weinkellereien,

Schaumweinkellereien, Mostereien, Brennereien, Mo~

nopolbetriebe, Mineralwasserbetriebe, Limonadenher-

stellung, Likérfabriken, Backaremen und Essenzen sowie

Fruchtsaftpressereien, Roheisfabriken, Wein- und Spiri-

{uosin-Im- und Exportliger in den Freihifen.

2.Getreidewirtschaftt
Miihlen aller Art, Nudel- und Teigwarenfabriken, Futter-
mittelindustrie, Kaffeerostefeien, Malzkaffee- und Kaffee-
ersatzbetriebe, Niihrmittel- und Abpackbetriebe, Stiirke=
~industrie, Hefeindustrie, Backwarenindusirie, Backmittel-
industrie, Biickereien, Konditoreien, Im- und Export-
betriebe im Freihafen, seweit sie Miihlen- und Teig=
warenprodukte, .Gewiirze, Kaffeg und Tee verarbeiten
~und verpacken. '

$.Fleisch-und Fischwirtschaft
Fleischwarenindustrie, Fleischereien mit allen Neben-
ketrieben, Haut- und DarmSalzereien, Gefliigelschlach-
tereien und Verarbeitungsbetriebe, Schlacht- und Vieh=

?t}le, Kithihduser und Gefrierfieischhallen, Viehhand-

ungen. . ) ¥

Fischwirtschaflt~mit allen Nebenbetrieben, Fischmehl-
fabriken, muschelverarbeitende Betriebe Eiweilfabriken, ..
Essig- und Sentbetriebe,
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Salzereien, Fisch-Im- und
-Excport}.ﬁger in den Freihifen. 7
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4 Milch-und Fetitwirtschaft
Alle Mileh, Milch- und Molkenprodukte ver- und be-
arkeitende Betriebe, einsciifeBlich der Fertigungslage-
rungsbeiriebe, Margarinefabriken, Olmiihlen, Fett-
schmelzen sowie alle Betriebe der Sprisedlraffination
und Speisefettherstellung,

8. Zuckerwirtschaft :

Zuckerfabriken, Ribensaft~; Sirap- und Kunsthonig-
beiricbe sowie alle Beiriebe, die Kakao, Schokoladen-
und Zuckererzeugnisse und Betriebe, die Speiseeis her-
stellen. Im- und Exportliger in den Freihifen. .
6.0Obst-und Gemiisewirtschaift

Alle Beiriche der Herstellung von Obst- und Gemiise~
konserven, Marmeladen, Frudhtsirup, Obstkraut, Gur-
kenkonserven, Sauerkraut, Dorrgemiise und Dorrobst,
Kartoffeltrocknereien, Tiefkiihlung von Lebensmitteln
aller Art. -

7 Tabakwirtschaft .
Tabakherstellung, Herstellung von Zigarrém und Ziga-
relien, Herstellung von Rauch-, Kau~ und Schnupftabak,
einschlicBlich industricller Tabak(rergéirungsbelri'ebe und
Rohtabakliger. -

8. Hotels und Gaststitten '
Hotels, Gaststiitten, Cafés, Konditoreien, Beherbergungs-

, und Kiichenbetriebe jeder Art, ferner die. Deutsche

torien. . B
g.Genossenschaften der/;Nahr'ungs- und

GenuBmittelindustrie ’
Alle Genossenschaftsbetriebe (Konsumgenossenschaften
usw.), soweit sie die Produktion oger den Vertrieb fir
Nahrungs- und GenuBmittel als Aufgabe haben.

0. Hauswirtschaft SN
Alle in der Hauswirtschaft beschiiftigten Arbeitnehmer.

IL Zweck und Aufgaben der Gewerkschaft

’ $3
Der Zweck der Organisation ist die Férderung der beruf-
End‘t:?' Aaozialexl:t und l{lulturellen Interessen d:r‘ Meiltlgli:ger
. Ausschaltung aller parteipolitischen, rassischen u
teligwﬂen Tendenzen. politis ° und
2 @ a
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Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft" ;md’r Sana=-

Diese Zicle solien erreicht werden durch:

1. Zusammenschluff aller in der Nahrungs- und Genuf-
mitteiindustrie, im Gaststiitiengewerbe und in der Haus~
wirtschaft beschiiftigten Arbeitnehmer zu gemeinsamem
Handeln.

2, Einwirkung auf die Gesetzgebung und gleichberechtigte
wirtschaftliche Mitbestimmung in den Institutionen von
Stuat und Wirtschaft.

3. Durchfithrung der Betricbsriitegesetze und der wrirtschaft-
lichen Mitbestimmung, Mitwirkung bei der Wahl der
Betriebsvertretungen und deren Unferstiifzung in der
Erfillung ihrer Aufgabon.,

4. Demokratisierung der Wirtschaft und der Verwaltung
unier Fernhaltuns voir nationalistischen, militaristischen
und reaktioniren Elementen.

5.Erzielung glinsiizer Lohn., GeKalts- und Arbeitsbedin-
gungen.

6. Rechtsschufz in allen Streitigkeiten aus dem Arbeits-
verhiiltnis, der Sozialversicherung sowie der Angestellien~
versicherung und der Berufsgenossenschaften.

7. Heranbildung eines guten .gewerkschaitlichen Nach-
wuchses. EinfluBpahme auf die Ausbildung des Fach-
'Sacl';wuchses und Férderung der Jugendpflege und Soli-.

aritit. .
8.Eintreten fiir die Gleichberechtigung der Frau und
Jugendlichen, in wirtschafts-, lohn- und sozialpelitischer |
. Hinsicht. ' *
9. Gewerkschaftliche Schulung und Erziehung der Betriebs~

rite, Verirauensleute und Mitglieder. ) .

+ 10. Einfiihrung von Unterstiitzungen im Zusammenhang mit

_ dem AUnterstiizungswesen des Deutschen Gewerkschafts-

" bundes. - T

11. Information und Aufklirung durch Herausgabe und Lie-
ferung einer eigenen Gewerkschaftazeitung und anderer

Schriften.

L 12. Engste Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerk-

schaftsbund. - .

13. Zusammenarbeit mit den internationalen Berufsorgani-
sationen. .

14, Festigung und Ausbau der Demokratie sowie durch Ge-
wihrleistung, der Menschenrechte und Erhaltung des
Weltiriedens.

5 - 3
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111 Mitgliedschaft

§4
Mitglied kann jeder Arbeitnehmer beiderlei Geschlechts
werden, der in einem der im § 2 auigefiihrten Wirtschafts-
zweige beschiftigt ist. Voraussetzung hierzu ist die An-
erkennung der Saizung sowie der Beschliisse der Gewerk-
schaftsorgane und des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Die Mitgliedschaft wird beantragt durch Abgabe einer
schriftlichen Beitrittserklirung und ‘Leistung eines Ein-
trittsgeldes von 1,— DM fiir Minner, 0,50 DM fiir Frauen.
Lehrlinge sind vom Eintrittsgeld befreit. Sie gilt als
erworbeén, wenn innerhalb der nidchsten vier Wochen keine
Zuriuckweisung durch den Ortsverwaltungsvorstand erfolgt,
Uber alle Aufnahmen entscheidet der Ortsverwaltungs-.
vorstand. ‘Bei Ablehnung der Aufnahme kann innerhalb
von 14 Tagen nach Empfang des Ablehnungsbescheides
beim Hauptvorstand Einspruch erhoben werden. Nach er-
folgler Aufnahme erhilt das Mitglied einen Mitglieds-
ausweis. .
. Der Mitgliedsausweis wird von der Gewerkschaft ge-
Yefert und bleibt Eigentum der Gewerkschaft. Bei Verlust
des Mitgliedsausweises wird gegen Entrichtung einer Ge-
biihr von 1,— DM ein neuer Ausweis ausgestellt, falls das
Mitglied mg:ht_ mehr als acht Wochen (2wei Monate) un-
verschuldet mit den Beitrigen im "Riickstand ist; andern=~
falls kann auf BeschluB des Ortsverwaltungsvorstandes .
das Mitglied neu aufgenommen werden. Fir die An-
rechnung der alten Mitgliedschaft aus den Jahren vor 1933
gilt als Stichtagodes Wiedereintritts der 1. Januar 1948.
Bei ppiteren Eintritten entfillt die Anrechnung einer Mit=
ggledsd:agt vor 1933. Ausgenommen_von dieser Regelung
sind Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft. Diesen
wird die bis 1933 in einer Gewerkschaft zuriickgelegte Mite
. gliedschaft angerechnet, wenn sie spiitestens sechs Monate
nach dem Tage ihrer Rickkehr die Mitgliedschatt.wieder ™
erwerben. Von dieser Frist kann der Vorstand auf_Afritrag
abgehen, wenn sie ohne eigenes Verschulden versiumt
wurde. Die Aufnahme neuer Mitglieder kann nur an dem
Tage vorgenommen werden, an dem sich- dle Bewerber
melden. Riickwirkende Mitgliedschaft kann hochstens ab

Ersten des Monats erfolgen, in d i
- Mitgliedschatt beantragen. | o ¢ie Hewesher [hre

9
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§o
Ubertritte

Beim Ubergang eines. Mitgliedes in eine andere In-
dustrie hat, auch ein Ubertritt in die dann zustindige
Gewerkschait zu erfolgen, wenn die Beschiftigung in der
neuen Industrie linger als einen Monat dauert. Die frithere
Gewerkschaft hat die ordnungsmiifiige Losung der DMit-
gliedschaft zu bescheinigen.

Die Uberschreibung von Mitgliedern unter An-
erkennung der ordnungsmiBig bisherigen Mﬁtgljedscl}ait
erfolgt, sofern. sie weniger als zwei Jakre Mitglied sind,
durch die- Ortsverwaltung und, soweit sie- linger Mitglied
sind;, durch die Hauptverwaltung. )

Die Uberschreibung kann versagt werden, wenn
bereits eine Pensionierung oder Invaliditat nach der
Reichsversicherungsordnurig. vorliegt. .

Mitglieder von Verbinden, die internationalen Berufs-
organisationen angehdren, konnen cohme Zahlung von
Einiritisgeld iberschrieben werden, safern s der
fritheren Gewerkschaft ihren Beitragsverpiiichtungen nach-

" gekommen sind.

§6
Ab- und AnmeFdung bei W‘ohnottwechs‘el
Mitglieder, die ihren Wohnort wechseln, haben. sich
bei ihrer zustindigen Ortsverwaltung abzumelden und im

. neuen Wohnort anzumelden. Die Ab- und Ammeldung mufl

im Mitgliedsausweis vermerkt sein. Dfe " Anmelduong’ am
neuen Wohnort darf nur erfolgen;, wemn
eingpteagen. ist. p

7 .
Beendigung der Mitgl fedschatt
Die Mitgliedﬁmfl‘:ndi&t durch Tod, Streichung, Aus-
trittserkMirung oder v
Mit Beendi . der Mitgliedschaft erldachen alle An-
%elgt‘e an die ‘Gewerkschaft und an. das
Gewerkschaftsvermdgen. Eine Rilckzahluog der Beitrige
oder eines Teils desselben wird nicht vorgenommen.

. §B .
Streiehang wegim Beitragsrichks tand
die mit der Beitragszahlung Minger als acht

. Wedien (rwe Momete) im Ndetwnd' sind und Stu
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nicht erhalien haben oder sich weigern, So itrs
2u entrichten, sind zu streichen. Nagch ﬁamggﬁfgslgtrggg
riicksténdigen Beitrdge oder Sonderbeitrige konnen sie
ihre alte Mitgliedschaft wieder erwerben, treten jedoch
erst nad} weiteren drei Monaten Mitgliedschaft und
Beltrags\lelstung in ilre alten Rechte.

§9
. Austritt
Der Austritt kann jederzeit durch schrifili
R it ifilich -
kla}ralix;)g gegeguber dem 0rt§vez_'waltungsvorstand lerfolggg
plitchy zum Ablauf der Mitgliedschaft besteht - Beitrags-
§ 10
_ AusschluB
1. Der AusschluB eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn es

a) sich Handlungen zuschulden kommen l46t, die eine

grobe Schidigung der Gewerkschaft oder der Inter-

b essen der Mitglieder in sich schlieBen:
) den Weisungen der .Grwerkschaftsi ; i
. sinstanzen,
. ;?lche durch die Satzungen begriindet sind S(;lvivcel;:
olge leistet oder zuwiderhandeit; !
¢) die Mitgliedschaft durch .unrichti
4 . Angaben erl
oder bei der Erwerbun - Mitgli i
\ g der Mitgliedsch. -
liche Tatsachen verschwiegen hat.g Sy 3t wesent

2. Antrige auf Ausschlufll itglfe !

: [: von Mitgliedern si
e:ﬁ‘syordstande der Ortsverwaltungen und dg;lnd[..a?l‘(llggf
e aért an den Hauptvorstand zu .richten, nachdem
d dr\]iedsi Jx?igftneé lm der Ortsverwaltung ..vor einem
Sodedsgert e\egenhe:t zur - Verteidigung gegeben

. gje;’sf %ﬁitlgelcii:ggg;&x:ug::;mQrtsver:ivaltung setzt sich aus
Mitg 8 en, und zwar i -
\%iggﬁghen Vorsitzenden, der .vom Orzlse:\::'ﬁ%h?s‘-
heh von“ von zwei Mitgliedern, die vom Antragsteller,

und vor zwei Mitgliedern, . die v AuszuschlieBender
oo tlzlnnen sind Von dem chiedsgericht ist ein
ot ngpf\?::ls!ti‘::]gen' dlas_) mit dem AusschluSantrag
Antrag op eith. zuzuleiten ist} der dann iiber den

N - b
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3.Der geschiiftsfithrende Hauptvorstand kann Mitglieder,
die die Gewerkschaft durch Betrug, Unterschlagung von
Gewerkschaftsgeldern, durch Streik- oder Sperrbruch
schiidigen, nach Anhérung des Ortsverwaltungs=- -
vorstandes und des Landesverstandes auch ohne Antrag
ausschliefien. Der geschiftsfiihrende Hauptvorstand
kann auBlerdem, sofern es die Gewerkschafisinteressen
erfordern, auch ohne Antrag Ausschliisse vollziehen.

4 In leichteren Fillen kann vom geschiiftsfihrenden Haupt-
vorstand an Stelle des Ausschlusses eine Verwarnung
erteilt werden. Diese mufi schriftlich erfolgen und
protokollarisch festgehalten werden

5. Die Beschwerdeinstanzen wegen erfolgten Ausschlusses
sind der HauptausschuB, in letzter Instanz der ‘Gewerk-
schaftsbeirat.

8 Beschwerden missen spitestens vier Wochen nach Zu-
gang des AusschluBbeschlusses, der den Hinweis auf
die Beschwerdemoglichkeit und die Beschwerdelrist
enthalten muf, bei der nichsten Instanz anhiingig
gemacht werden

7.Solange das Ausschlufiverfahren schwebt, ruhen alle
Mitgliedspflichten und -rechte.

8. Wird dem Antrag auf AusschluB nicht stattgegeben,
so leben alle Mitgliedspflichten und -rechte riickwirkend
wieder auf. .

g11 -
Wiederauinahme

Die Wiederaufnahme von freiwillig Ausgeiretenen oder
wegen Beitragsriickstanden Gestrichener kann auf. Antrag
jederzeit durch den Ortsverwaltungsvorstand erfoigen.

Ausgeschlossene miissen einen besonderen Antrag aul
Wiederaufnahnie stellen. Uber den Wiederaulnahmeantrag
entscheidet der Hauptvorstand nach Stellungnahme der
Ortsverwaltung~in der der Antragsteller zur Zeit seines
Ausschlusses ‘Mitglied war. :

§ 12 -

Pflichten und Rechte der Mitglieder

Jedes Mitglied ist verpfiichtet, fiir die Ausbreitung der
Gewerkschaft und die Erreichung der Organisations- und
9
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Bundeszwecke zu wirken. Es hat nach den satzungsgemifien
. Ancrdnungen der Gewerkschaftsorgane zu handeln.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, dié¢ Beitrige piinkilich,

und in der richiigzcn Hohe eatsprechend seinem Ein-
kommen zu eafrizhten. N

Jedas Miuwnizd hat das Recat der freien, sachiichen
Meinungsiuderung in.-ailen Organisationsangelegenbeiten
unier Beruckswhtigung der gewerkschaftlichen Interessen
und_ Beachtung der ordnungsgemil gelalter und ver-
bma]rchep Beocchitisse unter Auzschlufl aller parteipoli-
tischen, religitsen und rassisd:en . Fragen.’ /‘.

§-13
Beitrége’ .
Die Beitrige sind nach dem Einkommen gestaffell und
betragén 2 Prozentdes Bruttoverdienstes,
Die ?enrage». sind Wochen- und Monatsheitrige. Dafiir
stehen folzende Markenwerte zur Verfugung:

'beir‘wi_‘:duntlicher D bei monatlicher
Zntlohnung : ) Gehaltszahlung -
9,20 DM . 030 DM
030 : 120 .
0,40 1,60 .
0’50' ”"w . 2-—‘ 2K
0,60 ,, . 2,40 "
070 , - . 2,83 ,,-
880 : 220 ,,
a9 , i 360
N 1--‘ ” . ' [ X
1,10 ” 468 .
1.2 , - 5,20
138 ’ 566 .
i R
S50, .
180, :’f
1,7 ., Cog— "
S o — o
N o ‘ 12—

—_ 2% " ) o

,9“1’ . N

Fiir Rentner-ohne Arbeitseinkommen betrigt der Beiirag
wochentlich 0,20 DM, Fiir Lehrlinge wachentlich 0,20 DM,
bei Monatsverdienst monatlich 0,80 DM. Arbeitslose konnen
einen Anerkennungsbeitrag von 0,10 DM wochentlich
zahlen; Unterstiitzungsrechte konnen aus diesem Beitrag

nicht abgeleitet werden.

Da sich alle Unterstiitzungen nach der Hohe der ge-
jeisteten Beitrige richten, stebt jedem Mitglied das Recht
zu, seine .Beitragspflicht in einer héheren als der {iir ihn
vorgesehenen Beitragsklasse zu erfillen.

Der Beitrag ist Bringeschuld.

Als Quittung fiir .einen geleisteten Beitrag hat nur
eine im Mitglicdsausweis eingeklebte und dann entwertete
‘Beitragsmarke Giiltigkeit. Yerlorene Beitragsmarken
werden nicht ersetzt und miissen nachsezahlt werden.

In auBerordentlichen Fillen kann vom Hauptvorstand
die Erhebung von Extrabeitrdgen beschtossen werden.
Solche Beschlisse sind fur alle Mitglieder bindend.

IV. Unterstiitzungen
§ 14

Nach Ablauf der vorgeschenen Wartezeiten gewiihri die
Gewerkschaft ihren Mitgliedern:

a) Streikunterstiitzung

b) GemaBregeltenunterstitzung
¢} Krankenunterstiitzung

d) Invalidenunterstiitzung

€) Sterbegeld

D Rechtsschutz\
g) Unterstiitzungen in besonderen Notfillen

.

Alle diese -Unterstiitzungen sind freiwillig g;:wéihrte
Leistungen. Die ‘Hohe der Unterstiitzung richtet sich nach
der Beitragsleistung. Ein klagbarer Anspruch besteht
nicht. Das Nahere fiiv diese Unterstiitzungen wird durch
Ausfiihrungsrichtlinien des Hauptvorstandes geregelt.

11



g) Streikunterstiitzung

1, Unier Beriicksichtigung des § 17 de:; Satzung wird
bei Arbeitskiimpfen Streikunterstiitzung gezahlt. Sie
betrigt nach einer Beilragszahlung von:

Wochen- Monats- 13 Wochen 52 Wochen 156 Wachen
beitrag beitrag :

0,20 0,80 3,60 4,20 4,80
0,30 1,20 5,40 6,30 7,26
0,40 1,60 7,20 8,40 9,60
0,50 2,— 9,— 10,50 C12,—
0,60 . 2,40 10,20 12— 14,80
0,70 2,80 11,80 14,— 16,10
0,80 3,20 13,50 16,— 18,40
0,90 3,60 14,40 17,10 19,80
1,— 4,~— 16,— 19,— 22—
1,10 — 17,60 20,90 24,20
1,20 4,60 19,20 22,80 26,40
1,30 5,20 19,50 . 23,40 27,30

1,40 5,60 21,— 25,20 29,46 -
1,50 6,— 22,50 27,— ~ 31,50
1,60 6,40 24, — 28,80 - 33,60
1,70 — 25,10 29,70 - 34,80
1,80 T—: 2610 . 20,60 36,—
2, L 8= 29,— 34,— - 38—
2.30 30,80 35,20, 39,60
36,— 40,=<" 44—
40,— 44,— 48,—

2, Fiir aie Berer:hnung' der Siréikunte‘rstﬁtzun' ist
: st der
) lg!; bggg letzien 26. Wochen geleistete Beitr,ig‘maﬂ-

3.Fir nicht am Streik beteiligte Ehe inde
J ! 1 gatten und Kinder
wird ein wdochentlicher Zuschusg zurpstreikunté'r—
. stiitzung von je 1,80 DM bei einer Beitragszahlung

T%is 52 Wocheriund ein solcher von je 3,— DM bei einer

eitragszgh}lung von.iibér 52 Wochen gewiahrt. ~

4.Sind beide ‘Ehegatteri cam Streik beteiligt; so wird

die Unterstiitzung fir jedes Kind unte

t r 15 Jahren
nur an,_ ein: unterhalispflichiiges Mitglied ausse-
zahlt, oo ’:5

b)

@

c)

5. Der Anspruch auf Streikunterstiitzung beginnt mit
dem ersten Tag des Streiks oder der Aussperrung.
Die Auszahlung erfolgt, wenn die Vor- und Kontroll-
arbeiten der Orisverwaltung abgeschlossen. sind. Bei
nicht vollen Streikwnchen wird die Unterstutzung
aquf Tage = Ys der wochentlichen Unterstiitzung er-

rechnet.

GemaBregeltenuntersti‘xtzung

Bei MaBregelungen gelten :die gleichen Sitze wie bel
der Streikunterstiitzung.’ Uber die Gewihrung und
Dauver der -GemaBregeltenunterstiitzung entscheidet in
jedem Fall der geschiftsfiuhrende Hauptvorstand. An-
trige auf Gewdhrung von GemaBregeltenunterstiiizung
sind vom Ortsvorstand uber den Bezirksleiter beim
geschiiftsfithrenden Hauptvorstand einzureichen. Jedem
Antrag muf der Mitgliedsausweis des GemafBregelten
peigefiigt werden. - .

Krankenunterstiitzung
Iry Falie von Arbeitsunfihigkeit durch Krankheit sowie
Arbeitsunfiahighkeit - durch Schwangerschaft kann den
betreffenden Mitgliédern eine Unterstiitzung unter fol=
genden Voraussetzungen gewiihrt werden. .

Rentner, die Invalidenuntersititzung von der Gewerk-
schaft erhalten, kinnen keine Krankenunterstiitzung
beziehen, v o N ’

1. Es miissen -mindestens fir 1_Jahr "Voilimitrijgc, ent-

richtet seih (52 Wochen).

2. Die Beiiriige mussen in der richtigen. .dem Einkom-
“men entsprechenden Beitragsklasse gegah’lt sein und
bis zum Ablauf -deér Unterstiitzungszanlung in der
Heitragsklasse, fiach der die ‘Unterstiitzung bezogen
wird, weiter enfrichtet werden. ¢
Ist das Mitglied ausgestehert, aber noch arbeits-
unfithig, betrigt der Wochenbeitrag 0,20 DM und der
Monatsbeitrag 0,80 DM. < . o

‘s, Sind_tm Laufe’des letzten Jahres Vollbeiirdge.in vor-
schiedenier, Hbhe sentrichtet worden, 'so wird der

a . “ =



4. Die Hohe der Krankenunterstiitzung richtet sich nach
der Beitragsleistung und betrigt:

Unterstutzungssatz

Wochen= Monatsg- tiglich wichentlich
beitrag beitrag - DM DM
- 20 -—,80 -, 20 - 1,20
-—30 1,20 —,30 1,80
--,40 1,60 —,40 - 2,40
—,50 2,— -, 50 3—
—,50 2,40 — so 3,60
-—,70 2,80 —70 4,20
—80 3,20 -—,80 4,80
—,90 3,60 —,90, 5,40
1,— 4, — 1,— 6,—
1,10 4, 1,10 6,60
1,20 — 1,20 7,20
1,30 5,20 © 1,30 7,80
1,40 5,60 " L40 8,40
1,50 : 6,— 1,50 9,—
1,60 6,40 1,60 9,60
1,70 © - 1,70 10,20
1,80 - 1,80 10,80
2:"“ - a;—' 2,—' 12,—
2,30 — 2,30 13,80
8,— 2,20 13,20
. 12,— 2,80 16,80
15— 3,50 21,—

5. Die Dauer der Krankenunterstdtzung richtet lich
mch der Dauer der Mitgliedschaft und betriigt:;

8 Wochen nach eigersMitzuedschaft von
1 bis 3 Jahren,

8 Wochen nach einer Mitgliedschaft von
3 bis 6 Jahren,

10 Wochen nach einer. ultgliedzchaft von

" mehr als 8 Jahren.
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€. Die Wartezelt $6r die Krankenesterstiitrung betrigt
14 Tage. Liegt pwischen zwei Fillem wen Arbeits-
»  unfkhigloeit duwrch KXrankbheit wein Zeitraum von
weniger als sechs Wechen M2 Tage), kst die Zah-
hlgdcﬂmmmmeernammz-
wellnng ab ohne Wariezeit erfolgen.
%7.Der Antrag auf Kranhenmmlmng sl M der
‘Weche nach dAblau! der Wartezeil unter Ver-
lage des Mitgliedsbuches und einer Bescheimigung
der zustindigen Krankenkasse bei-der Orisverwal-
tunl gestellt werden, bei der i.u Mitglied gemel~
det ist,

8. Der Anspruch auf K:nkenuu&utﬂtzung zrllscht.-

went der Antrag nicht innerkslb von 14 Tagen,
gorechnet vam ietzten Krankheistuge, gentellt wird,
9. Ausgesteneree ‘Mitgliedet kSnnen Kramkenunter-
'« stitzung erst wieder ‘bezichen, 'wenn sie nech der
"¢ Aussteuerung mindestens ein Jﬁr {52 Wochen) Voll-
beiirlige entriciftet haben.
10.Die Auszahlung der m'ankenun'lzntﬁtzung ertolgt
©  widchentlich unier Vorlage. einer Besche der
. rustindigen Erankerkasse ﬁbcr
" Arbeitsunfihigkeit.’

d) Invnldenuntorltni:ung
Den Invaiiden- und Altersrentnern soll, sofern es finan-

1051, Eierbel iat Wura 290 Wochenvoll-
beitrige tow. 80 ume geleistet worden
. Itubn‘lld .
‘I.MM“M”“ uen nurch
(\
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Dieses richtet sich nach der Dauer der Mitgliedschaft
und nach der Héhe der in den’letzten 2wolf Monaten
(52 Wochen) geleisteten Vollbeitrige wihrend der
nach 1945 ausgeiibten letzten Beschiftigung. Sind die
Beiirdge in verschiedenen Beitragsklassen gezahlt,
s0 wird das Sterbegeld nach -der durchschnittlichen
Beitragsleistung errechnet.

2.Das Sterbegeld betrdgt nach einer Beitragsleistung
von:

Wochen- Monats- 52 156 260
beitrag beitrag  Wochen Wochen Wochen
—.20 —,80 .40,— 50, 60,~=
—30 1,20 40,— 50,— 60,—
—.40 -1,60 50,— 69,— - 70,—
—,50 2,—~ 55,~— 65, 15.—

-~ 60 2,40 60, 70,—~ 80.— .
-0 2,80 65,~— 75,~= 85,—
—.80 3,20 70,—: 80,— 90,—
—90 3,60 5,~ 85,— 95,—
1,— 4,— 80,— 90,— 100.—
1,10 . — 85,~= 95, — 105,—
© 120 4,60 980,—~ 100,— 110,
1,30 - 5,20 95— 105,— 115—
1.40 5,60 100,— 110,— 120,~—
1.50 6,~—~ 100,— 110,— 120,—
1,60 6,40 105, 115,— 125,
1,70 — 110,— 120,— 130,—

1,80 1— 110,— 120,— 1306,— -

2,— 8,— 120,— 130, ~ 140,—
2,30 .9~— . 130,— 140, ~ 150,—
12,—~ 140~ 150, 160, —
15— 150,— 160,— 170,—

3. Fur Mitzlieder. die vor 1933 einer Gewerkschaft an-
gehdrt haben. wird ein Zuschlag. von-50 DM ge~
wihrt. wenn der Nachweis erbracht wird. daB8 die”
_frihere Mitgliedscheft ©is zur Auflosung der Ge-
werkschaft bestand und bel der Wiedererrichtung der
Gewerkschaften, spitestens: bet Wiederemtritt: ins

die Gewerkschaft erfolgte..

-Beschiiftigungsverhiiltnus, auch der Wiedereintritt in . )
A Pagtaes
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4.Das Sterbegeld ist von "den Antragsberechtigten
spitestens drer Monate nach dem Todesfall unter
Vorlage des Mitgliedsausweises und einer amtlichen
Sterbeurkunde béi der zustindigen Ortsverwaltung
zu beantragen. Spiter gestellte Antrige werden nicht
beriicksichtigt. Die Ortsverwaltung priift den An-
“spruch. und zahlt das Sterbegeld aus. Die Ortsver-
waltungen verrechnen das ausgezahlte Sterbegeld
mit der Hauptkasse unter Beifiigung des Anirags
und Auszahlungsvordrucks, der Mitgliedsauswerse
und der Sterbeurkunde in der jeweils niichsten
Vierteljahresabrechnung. Zur Beantragung und Aus-
zahlung sind nur die von der Hauptverwaltung her-
ausgegebenen Vordrucke zu verwenden.

.

) Unterstiitzung in besonderen Notfillen

Voraussetzung fiir die Gewihrung einer Notfallunter-
stiitzung 1st, da§ der Antragsteller mindestens ein Jahr
Gewerkschaftsmitglied ist «1d 52 Wochenbeitrige oder
zwilf. Monatsbeitrige entrichtet hat und daf es sich
tatsdchlich um einen besonderen Notfall handelt
Die Hauptkasse kann mit Notfallunterstiitzung nur dann
belastet werden, wenn einem vorhergehenden Antrae
vom geschiftsfiihrenden Hauptvorstand stattgegeben
worden ist Fiir die Antrige sollen nur die von der
"Hauntverwaltung heraus<esehenen Vordrucke verwen-
ot warden Sis sind unter Narlesune des Sachverhalty
und der Familienverhiltnisse des Antragstellers iiber
den betreffenden Ortsverwaltunasvorstand mit dessen
Stellungnahme an die Hauptverwaltung zu richten.
Jedem Antrag muB der Mitgliedsausweis des Antrag-
stellers beigefiigt werden Die Hbhe der Unterstiitzung
wird von Fall zu Fall beschlossen Jede bezogene Unter-
statzung wird ins Mitgliedsbuch eingetragen
Den Ortsverwaltungen bleibt es vorbehalten, Antrigen
-auf Notfallunterstitzung, die im Einzelfall die Héhe
‘von 50 DM nicht Gbersch#eiten diirfen, zu Lasten der
: Lokalkasse im Rahrnen threr:finanziellen Mdglichkeiten
' stattzugeben. .
. . Dl 17 .



§is
Ruhen und Stunden der Beitragspfticht

Die Beitragspflicht ruht wihrend des Besuches einer
Fachschule oder einer anderen Bildungs- oder Lehranstalt,
wenn wihrend dieser Zeit kein Einkemmen bezogen wird.
Das Mitglied ist verpflichtet, Beginn umd Ende des Kurses
demn Orisverwaltungsverstand zu melden.

Bei Inhg;merunz und StrafverbiiBung ruht die Mitglied- .
schaft, es ‘sei demmn, da diese durch Eintreten fiir die
Interessen und: Ziele dar Gewerkschalt verursacht wurde.

Mitglieder, die durch besondere Notfiille in Beitragsriick~
stand geraten sind, kdnnen innerhalb acht Wochen Stun-
dung beantragen. Dlele Stundung wird nar in dringenden
Fillen bis zur Hichstdauer von acht Wochen gewihrt,

§ 16
Rechtsschutz

1.Die Industriegewerkschaft Nahrung - GenuB - Gast-

siiitten- erteilt ihren Mitgliedern Rechtsauskiinfte in

allen arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Rechtsbératung

- besteht in miindlicher oder schriftlicher Beratung oder

in Auskunft Gber alle aus einem Arbeiisverirage, aus

Betriebsvereinbarungen, Tarifvertriigen oder sonstigen

. arbeitsrechtlichen Bestimmungen entstandenen Rechis-

. streitigkeiten. Rechtsheratung wird ohne Riicksicht auf
die Daver der Mitgliadschaft gewilhrt.

2. Nach mindestens ltwbd'xlger Mitgliedschaft und sateum,

miﬂller Beitragsieistung %ann Rech‘tuchutz )
Q) In streitn”uen. die sich aun dein Arbeitsverhﬂtnis
~ ‘bezliglich der Arbeitsversicherungsgesetze ergeben

- [im Todestslle des Iitxnadel infolge Untalles dessen -
hinterhlisbener Femille);

ma&wmmmm
und Arbeitsvechiltnis acgeban.

lhm\d&mﬁ BN gited-

Alor geithitin-
mm -:dnu
schutsempiiinges. e

4. Ohne Riicksicht auf die Dauer der Mitgliedschaft kann
Rechisschutz gewiihrt werden in allen Streitfillen, die
infolge Eintretens der Mitglieder fiir ihre Gewerkschafts-
rechite sowie bei Streiks und Aussperrungen entstehen.

Rechtsschutz wird nicht erteilt:

a) in Prozessen, die nach dem Urteil der Rechtskundigen
das Mltglled als Kliger nicht gewinnen kann;

b) bei Prozessen von Mitgliedern untereinander;

¢) in Prozessen, die dlter sind als die Mitgliedschaft;

d) bei Beleidigungen, Titlichkeiten usw. eines Mitgiiedes
gegen irgendeine Person infolge Differenzen, in denen
sonst den Mitgliedern nach § 17 Rechtsschutz zusteht;

e) in Prozessen, die mit dem Lohn-, Gehalts- und Ar-
beitsverhilinis und der Gewerkschafistiitigkeit in
keinem Zusammenhang stehen,

. Rechtsschutz vor den Arbeitsgerichten bis zZu einem Streit~
wert unter 300 DM kann von dem Landesleiter bzw.
dem:-jeweiligen Bezirksleiter ohne Genehmigung des ge-

. schaftsfiihrenden Hauptvorstandes durchgefiithrt werden,
- jedoch ist nach Abschluf} iiber den Verlautf des Prozesses

unter Beifiigung des Urteils dem geschiftsfithrenden
Hauptvorstand Bericht zu erstatten. Rechtsschutz, dessen
Streitwert 300 DM und dariiber betrigt, darf nur von
dem geschiéftsfilhrenden Hauptvorstand genehmigt wer-
den, gleichfalls alle Prozesse in der nichsthéheren Instanz.
T.Der Rechtsschutz, dessen Streitwert 300 DM und mehr
betrigt, wird auf Antrag des Ortsverwaltungsvorstandes
iiber den Bezirksleiter durch den geschiifisfiihrenden
Hauptvorstand erteilt. Uber den Ausgang des Prozesses
ist dem geschiiftsfiihrenden Hauptvorstand Bericht zu
erstatten. .
8.Bei falschen Angaben oder Verschweigen besonderer
«  Umstéinde, die aut den Ausgang des Prozesses wvon un-
giinstigem EinfluB sein kénnen, hat das Mitglied, dem
Rechtsschutz gewihrt wurde, alle von der Gewerkschaft
verauslagien Kosien des Prozesses selbst zu tragen
bzw. diese der Gewerkschaft bei Vermeidung des Aus-

) hlusses zuriickzuersiatten. ’

] l.Dle Indmtr!uemhdn!t Nahrung - Genu8 - Geststitten

t flir Schiiden, die dem Antragstelier infolge leich-
br ﬂhruulzkclt ihrer Funktionire und Angesteliten
entstehen, ni

o

(-]
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" 4.Der geschiftstithrende

10. Zahlungen, die infolge Rechtsschutzerteilung zu leisten
sind, erfolgen ausschliefilich durch den geschaftsfiihren-
den Hauptvorstand. Honorarvereinbarungen kann nur
der geschiftsfiihrende Hauptvorstand treffen.

11. Fiir vom geschifisfithrenden Vorstand nicht genehmigte
ProzeBfithrung dirfen keinerlei Zahlungen aus Gewerk-
schaftsmitteln geleistet werden.

12, Bei der Beantragung von Rechisschutz ist ein Vordruck

" zu benuizen.

V. Arbeitskimpie

§ 17

T.ohnbewegung bei Streiks und
Differenzen :

1, Tarifverhandlungen werden in der Regel von den Landes-
leitern und den Sachbearbeitern der Hauptverwaltung
durchgefithrt, Soweit diese iiber den Rahmen des Landes
hinausgehen, werden sie vom geschiftsfithrenden Haupt-
vorstand bzw. von dessen Beauftragten gefiihrt.

2. Lohn- und Tarifbewegungen missen unverziiglich dem

Landesleitéer und dem geschifisfithrenden Hauptvorstand’

gemeldet werden. Der geschiftsfiihrende Hauptvorstand
jst berechtigt, sich durch einen Vertreter an den Ver-
handlungen zu beteiligen. ) ..
3. Arbeitsniederlegung darf nur auf Antrag des Landes-
leiters und der Beteiligten mit Zustimmung des ge-
schiifisfithrenden Hauptvorstandes erfolgen.
Hauptvorstand kann, sofern es die
Situation erfordert, in jedem Stadium einer Bewegung

die Befragung der beteiligten Gewerkschaftsmitglieder

_durch Urabstimmung veranlassen.

. 5. Mitgliedergruppen, die ohne Genehmigung der satzungs-’
e ﬁeméﬁ zustindigen Organe die Arbeit niéderlegen, haben

einen Anspruch auf Unterstiitzung. °
6. Der geschaftstiihrende Hauptvorstand kann die Streik-

- genehmigung ablehnen, wenn das Orzanisa\ntionsver—

hiltnis ungiinstig ist. = ;
Die Streikbewilligiing mu8 abgelehnt werden, wenn
nicht mindestens drei Viertel der fiir die Bewegung in

20
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Betracht kommenden Gewerkschaftsmitglieder {iir die
Arbeitseinstellung gestimmt haben. Die Abstimmung
iber Streilks mufB3 geheim sein. :

Bei gréfleren Ausspsrrungen und umfangreichen Streiks
hat der Hauptvorstand das Rachi, eine lingere Karenz-
zeit und eine Herabsetzung der Unterstiiizungssitze vor-
zunehmen.

Der Anspruch auf Streikunterstiitzung beginnt mit
dem ersten Tag des Streiks oder der Aussperrung. Atus-
zahlung der Streikunterstiitzung erfolgt, wenn die Vor-
u}u?i Kontrollarbeiten der Ortsverwaltung abgeschlossen
sind.

8. Die Aufhebung von Stretks erfolgt durch den geschiifts-
filhrenden  Hauptvorstand oder dessen Beauftragien
nach' Verstﬁndigung mit der an der Arbeitsniederlegung
beteiligten Gruppe. Die Aufhebung_kann jedoch auch
entgegen der Ansicht dieser Gruppe erfolgen, wenn
nach den Umstinden die Weiterfuhryng des Streiks
zwecklos und fiir die Gewerkschaft schidigend ist.

9. Die beteiligte Gruppe ist verpflichtet, wochentlich einen
Streikbericht . itber den Ortsverwaltungsvorstand und
iiber den Landesleiter an den geschiiftsfiihrenden Haupt-
vorstand einzureichen.

VI Gliederung

2

§ 18
Allgemeines
Die Gewerkschaft gliedert sich in:
. a) Ortsverwaltungen,
. b) Bezirke, -
¢) Linder,
d) Hauptverwaliung.

: -§ 19
‘Alle Wahlen und Beschlilsse erfolgen in demokratischer

Art und direkt durch die Mitglieder. Soweit das technisch

nicht durchftihrbar ist, gesch:eht dies durch Vertreter, die

won den Mitgliedern gewiihlt werden. Auf Antrag werden

‘Wahlen durch geheime Abstimmung durchgefdhrt. Ist far
die betreffende Wahl nur ein Wzahlvorschlag vorhanden, so
gentligt einfache Wah! durch Handautfheben.

21



§ 20
Delegationenund Funktionen N

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder, soweit sie minde-
stens 13 Wochen Mitgliedschaft zuriickgelegt und 13 Waochen
Yollbeitrige geleistet baben. Wihibar als Delegierte zum
Gewerkschaftstag, in den Hauptvorstgnd, Haupt'auss.chuﬁ,
Reirat und Schiedsgericht sind nur Mltgllngr, die ;_nmde-
stens drei Jahre der Gewerkschaft a'ngehqre.g. Fur alle
fibrigen Funktionsire ist mindestens eine 'emJahrlg_e Mit-
gliedschaft Voraussetzung. Sie dirfen mit ihren Beitrigen
picht im Rickstand sein, Die Wahl erfolgt ohne Riicksicht
auf Rasse, Religion, politische Einstellung und Geschlecht.
Ausnahmen hiervon bediirfen der _qutatigung durch den
Hauptvorstand, Wiederwahl ist zuldssig. .

Bei der Zusammensetzung der Verbandsorgane, des Bei-
rats, der Ortsvetwaltungsdelegierten ist dar_auf Bedac.h_t Zu
nehmen, daB moglichst jede Berufsgruppe mindestens einen
Verireter stellt.

§ 21
Funktionire

Fhrenamtliche Funktionidre werden alljihrlich gewdhlt,
Hauptamtliche Funktionire werden vom _gesg:haftsh}hreq-
den Hauptvorstand durch Dienstvertrag mit Einversténdnis
der zustindigen Mitgliedschaft nach lingstens halbjéihriger
Probezeit angestellt. Durch' Wahl konnen auch den Dienst-
vertrag-Angestellten ehrenamtliche Funktionen ubertragen
werden.

§ 22
N . - Ortsverwaltungen

1.In allen Orien mit 20 Mitgliedern kann eine Ortsver-
waltung gebildet werden. Die Wahl des Ortsyerwaltungs-
vorsitzenden erfolgt jedes Jahr in einer Jahreshaupt-
versammiung, die im ersten Quartal stattzufinden hat.

2. Die OrtSverwaltungen wihlen zu ihrer Verwaltung je
einen Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, Kasslerer und
@ Schrifttilhrer und mindesiens drei-Selsitzer. Diese zu-
sammen bilden den geschiiftsfithrenden Vorstand.
3. Zur Priifung der Kasse und deren Abrechnungen wer-
; en drei Revisoren gewiihlt. Diese gehdren nicht zum
geschiiftsfithrenden Vorstand.

4. Zum Zwecke intensiver Agitation und zur Wahrneh-
mung der beruflichen Belange kénnen Scktions- bzw.
Fachgruppen gebildet werden.

5.Die Wahl des Sektions- und Fachgruppenvorstandes er-
folgt jihrlich in der Sektionsversammlung. Es sind cin
Vorsitzender und Schriftfithrer sowie je ein Stell-
vertreter zu wihlen.

6.In Ortsverwaltiungen, in denen eine griflere Anzahl
jugendlicher Mitglieder und Frauen vorhanden ist, ist
eine Jugend- und Frauengruppe zu bilden. Sektions-,
Jugend- und Fachgruppenleiter sind Mitglieder des er~
weiterten Vorstandes. Die Sektionen, die Jugend- und
Frauengruppen sind dem geschiifisfithrenden Vsorstand
unterstellt,

7.Der Vorsitzende der Ortsverwaltung hat die Geschiifte
nach den Anweisungen des Hauptvorstandes nach den
Bestimmungen der Satzung zu fithren. Er hat dariiber
zu wachen, dafl die Mitgliedsbeitrige nur zu dem in der
Satrung vorgeschenen Zweck verwenriet werden.

8. Dem Kassierer obliegt die Fithrung der Kassengeschifte.
Er ist fiir eine ordnungsgemiiBe Verwaltung der Gelder
undud;‘ren Verrechnrung mit der Hauptkasse verant-
worltlich. -

9. Die besonderen Aufgaben des Ortsverwaltungsvorstandes
sind: o

a) stetiges Wérben von Mitgliedern;

b} Einberufung und Durchfithrung von Mitglieder-, Be-
trieberite- und Betriebdvarsammlungen;

©) Betreuung der Mitglieder durch Rat und Auskunft.

N _ . ’u
" Sektionen

Zur Férderung’ der Dbesonderen Interessen der Wirt-
schaftmweige werden S onen gebildet, die siech in Fach-
gruppen aufgliedérn kbrinen. Die Fachgruppe ist im Rah-
men . der Ortsverwallungen unler des Ortsverwal-
tungsvorstandes fMr die Wahrnehmung der ‘deruflichen
Irderessen Oritich zustindig.

&
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§ 24
Bezirke
Mehrere Ortsverwaltungen eines Gebietes werden ent-

i igkeitern zu Bew
d den organisatorischen Notyvendlg
:?rr}?ggegusammengefaﬁt. Thre gebietliche Abgrenzung er-

folgt durch den Hauptvorstand im Einvernehmen mit den

itern und Ortsverwaliungen. .
Larll)d::fleBlezirken stehen Bezirksleiter vor. Sie werdeq von
zwei Mitgliedern jeder Ortsverwaltung in den Bezirken

ihlt, o
ge“lr)ailé Aufgaben der Bezirksleiter sind:

: , Unterstiitzung und Uberwachung der Orts-.
? s::svt:lgﬁngen und Uberpriifung ihrer. Kassenfithrung;

b) Zusammenarbeit mit den Vorstinden .der Orts- oder

Kreisausschiisse der Bezirke des Deutschen Gewerk- -

schaftsbundes; \ . . )
¢) Durchfithrung aller gewerkschaftlichen Aufgaben gemil
dieser Satzung. L .

Die Kosten des Bezirks trdgt der Hauptvorstand.

" g5
Linder

ndesleitung (Landesvorstand) obliegt im Beneh-
me]r:x’e!;nr'ﬁ;a dem gesghiiftsfﬁhrepden _Hauptvors}and oger
dessen Vertreter sowie den Bezxrk:s]elt_ern die Fithrung der
Lohn- und Tarifbewegungden sowie die Uberwachung der

e<chiftsfilhrung im Land. .

G'Der Landesvgorstand besteht aus dem \(o_rsnzenc{;:nl,‘
seinem Stellvertreter und mindestens drei Begsxtzern.l gh
jeweilige Landesvorsitzende ist nach Bestdtigung cur

dan ‘Hauptvorstand wihrend seinér Amtszeit auch Landes--

leiter, der zweite Vorsitzende sein Stel]v.ertreter auch in
dieser Funktion. )

x Die Wahl des Landesvorstandes erfolgt jeweils durch
die Landeskonferenz vor jedem Gewerkschaftstag. Sefltne
Am'sdaver lauft somit bis zum niéchsten Gewerkschafts-
t~% bzw. der vor dieser statffindenden Landeskonferenz.

- 24 N

§ 26
Londeskonferenz

Alljihrlich findet eine Landeskonferenz siatt, die vom
Landesvorstand einberufen wird, Weitere Landeskonfe-
renzen fir die Wirtschaftsgruppen kénnen nach Bedarf
einberufen werden. Zur ¢ Ausrichtumg in wirtschaftlicken
und tarifpulitischen Fragen wird der Landesvorstand be-
rechtigt, alle Gewerkschaftsangestéliten zu einer Konferenz
zusamenziholen. Ein  Verfreter des geschiiftsfithrenden

Hauptvorstandes nimmt an diesen Konferenzen teil,

N § 27

Die Delegierten der Landeskonferenz werden in den
Ortsverwaltungen oder Vertreterversammlungen €ewiihlt,

Auf Ortsverwaltungen bis zu 300 Mitgliedern entfilit
ein Delegierter : :

Auf Ortsverwaltungen von 301 bis 1000 Mitgliedern ent-
fallen zwei Delegierte. Auf jedes weitere 1000 entfillt ein
weiterer Delegierter. A

Die Mitglieder des Landesvorstandes sind, ohne be-»
sonders als Delegierte gewihlt zu sein, stimmberechtigt.

VIL Organe giér Gewerkschaft
: 28 B
Organeder Gewerkschaft sind:
a) der Ortsverwaltungsvorstand,‘
b) der Landesvorstand,
¢} der Hauptvorstand,
d) die Revisionskommission,
e} der HauptausschuB,
) der Gewerkschaftsbeirat,
g) der Gewerkschaftstag.
- Die Unabhiingigkeit dieser Organe gegeniiber : Staat,
Behiorden, Unternchtaen, Konfessjonen und politischen
Parteien mufl jederzeit gewihrleistet sein.

. § 29 .
. Ortsverwaltungsvorstand
Der Ortsverwaltungsvorstand vertritt die Gewerkschaft

in allen értlichen Angelegenheiten nach den Bestimmun-
gen dieser Satzung und den Weisungen des Landesleiters
sowie des geschi#sfiihrenden Hauptvorstandes,

1 25
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§ 30 -
Landesvorstand v .
Dern Landesvorstand obliegt nach Anweisung de
Hauptvorstandes die Vertretung der gewerkschaftlichen
Aufgaben in den Landern. . .
Neben den im § 25 festgelegien Aufgaben obliegt ihm
folgende Titigkeit:
a) Zusammeniassung, Beratung, Unterstitzung und Uber-
wachung der Ortsverwaltungen;
b) engste Zusammenarbeit mit den Organen des Deutschen
Gewerkschaftsbundes innerhalb des Landes;
¢) die Durchfilhrung aller gewerkschaftlichen Aufggben
gemiB,§ 3 dieses Statuts, soweit sie von dem geschéfts-
fiihrenden Hauptvorsiand dazu heauftragt. werden.
Die Kosten des Landesvorstandes “trégt der Haupt-
vorstand. Der Vorsitzende des Landesvorstandes ist der
jeweilige: Landesleiter.

= § 31
Hauptvorstand

Der Hauptvorstand wird auf dem Gewerkschaftstag
gewihlt. - .

Der Hauptvorstand setzt sich’zusammen aus:

a) den Mitgliedern des. geschiftsfithrenden: Vorstandes,

b) den B Landesleitern mit beschlieflender Stimme,

¢) 17 ehrenamtlichen Mitgliedern aus dem Bundesfebiet,
wortunter sich ein Jugendsprecher und mindestens eine

Frau befinden missemn.

Die @Geschifte der Industriegewt\.rkschaﬂ.' ‘fiihrt der
geschifisfiihrende Hauptvorstand. Er vertritt die Industrie-
gewerkschaft Nahrung - GenuB - Gaststitten mach innen
und auSen und besteht aus dem ersten: und rweiten Vor-
sitzenden, dem Hauptiassierer, drei Sekretiren und dem
Redakteur. Der- geachiftsfifirende Hauptvoestand ist aus-
fithrendes Organ, der Gesamtvorstand BeschluBorgan.

Zur Téatigkeit von fiir die Gewerkschaft verbindlichen
Rechtsgeschiiften sowle zur Geltendmachung von Rechts-
ansprilehen ist dfe Unterschrift des Vorsitzenden sowie
eines ' weiteren besoldeten Migiedeo -des geschifis-

. fihrenden Heuptvorstandes erforderiteh. a

An den Sitzungen des Hauptvorstand

Vertl:ttatgr d\e;s i!aué)ltausschusses gowie die eéagx%}‘e?:;eig:

SOwWEl er ernandlungsge, i = ie ifft,

et er v erhandlur é; tgei fenstand ihr Sachgebiet betrifft,

X lemAHauptvorstand unterliegen u. a.:

a} alle Aufgaben, die sich fiir ikn aus diese 4
den Beschliissen des Gewerkschaflstages,r g:stzgg;}alzgg
des Hauptausschusses und der Revisionskoemmission er-’
geben, gewissenhaft zu erfiillen,

b) die Einhaltung der Satzung zu liberwachen,

c) den Landes~ und Bezirksleitern sowie den Oris-
verwaltungen im Rahmen dieses Statuts Anweisungen
fiir die Geschiifts~ und Kassenfilhrung zu erteilen,

d) dem Gewerkschafistag einen umfassenden Bericht iiber
die Entwicklung der Gewerkschaft sowie iiber seine
eigene ‘Tatigkeit zu erstatten, .

€} die Entscheidung {iber die Bestitigung aller nicht vom
Gewerkschafistag gewihlten ehren- und hauptamtlichen
Funktionire, -

9 die Anordnung von Urabstimmungen bei entscheidendem
Verinderungen fiir die Gewerkschaft,

8) die Einberufung des Gewerkschaftstages.

§ 32
Hauptausschufl

1.Der HauptausschuB besteht aus sieben Mitgliedern.
Der Sitz desselben sowie der Vorsitzende werden vom
Gewerkschdftstag gewihlt. Die sechs weiteren Mit-
glieder sind in der dem Gewerkschaftstag folgenden
Mitgliederversammlung oder . Delegiertenversammiung

. der Ortsverwaltung des AusschuBsitzes zuzuwihlen.

Die. Mitglieder des Hauptausschusses dirfen keine
Angestellte der Gewerkschait sein.
Der AusschuBl gibt sich seine‘Geschéftsordnung selbst.
Ssine Amisdavuer wihrt bis zum nichsten Gewerk-
s_chafts_tag. Wiederwahl des Vorsitzenden sowie der Bei-
sitzer ist zulissig.

2. Der Hauptausgphuﬂ ‘hat die  Amtstétigkeit des Haupt-
vorstandes zu iiberwachen, vor allem darauf zu achten,
daB das Statut und die sonstigen tiir den Hauptvorstand
bindenden Beschliisse durchgefithrt werden. ¥
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Der Hauptausschuf hat das Recht, Einsicht in alle

wichtigen Unterlagen zu nehmen und Berichte von’

allen Verbandsorganen anzufordern. Die Protqkolle
von den Sitzungen des Hauptvorstandes und Beirates
gehen dem Vorsitzenden des Hauptausschusses zu. Sie
sind veriraulich zu behandeln. .

3, Der Hauptausschu$ ist berechtigi, Revisionen der Haupt-
kasse vorzunehmen und die Berichte der Revisions-
kommission zu pritfen. Letztere sind dem Hauptausschud
ohne Anforderung zuzustglle;:. ‘o tand . om
. rden. gegen den auptvorstand sowie v

* ggs{gltvggrstandgaggewiesene Beschwerden sind an den
Vorsitzenden des Hauptausschusses zu richien.

Fiir Personalangelegenheiten ist der Hauptausschuf

i zustandig. )
mc‘gzr Hauptd'«;xglssdmﬂ hat Beschwerden ausgeschlossener
Mitglieder zu priifen und zu entscheldgn. Er ist ferner
zustindig fir alle Beschwerden, die die Tatigkeit und

- Geschaftsfithrung des Hauptvorstandes betreffen.
Beschwerden gegen die Beschliisse desHauptausschusses
sind an den Gewerkschaftstag zu richten. Dieser ent-
scheidet endgliltig:

. s 33 }
Gewerkschafisbelrat :
Zur Beratung des Hauptvorstandes in wichtigenAngelegen~
heiten und als Legislative zwischen den Gewerkschafts-
tagen wird ein Beirat gebildet. Dieser besteht aus den
‘Mitgliedern des Hauptvorstandes, dem Vorsitzenden des
Hauptausschusses und 35 Veriretern oder deren Stellver-
ireter der in § 2 dieser Satzung genannien Wirtachaits-
gruppen. Die anteilmiBige Verteflung dieser 35 Vertretar
auf die Linder erfolgt durch den Gewerkschafisiag. Ihre
Wah! wird durch den Landesvorstand (Landesk
orgenommen.’ .
rv‘ﬁhrend der Geschiiftsperiode notwendige -

zunehmen. i .
“Der Beirat und der Haupisusschufl bhaben
das Recht, mit ZWGldﬂtteerhi’K jodey m"ﬂ

‘ des

o

. : e g T
» ‘ A .
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§ 34
Revisionskommission

Zur Uberwachung der Kassenfithrung und Priifung der
Jahresabrechnungen der Hauptkasse wird eine Revisions-
kommission, bestehend aus vier Mitgliedern, die nicht
hauptamilich Angestellte oder Mitglieder des Haupt-
vorstandes sein diirfen. Die Wahl dieser Revisoren erfolgt
durch Beaufiragung der Landesleiter von Niedersachsen/
Schleswig-Holstein, je zwei befihigte Revisoren zu be=
nennen. Diese gelten als Revisionskommission fiir die
Hauptkasse wund gellen als vom Gewerkschaftstag -
gewahlt, .

Die Richtlinieni fiir die Titigkeit der Revisoren werden
vom Hauptvorstand erlassen. .

§ 35
Gewerkschaltstag

Der Gewerkschaftstag ist die "héchste Instanz der
Gewerkschaft und findet alie drei Jahre statt. Er nimmt
den Geschiftsbericht entgegen, fiihrt die Wahlen fiir den
Hauptvorstand, HauptausschuBvorsitzenden und Gewerk-
schaftsbeirat durch und legt in Ubereinstimmung mit den
Satzungen und Beschliissen des Déutschen Gewerkschafts-
bundes die Satzung der Ihdustriegewerkschaft Nahrung -
Genufl - Gaststiitten "fest. Die Wahl der Delegierten zu
internationalen Kongressen und zu den Kongressen des
Deuischen Gewerkschatisbundes erfolgt auf dem Ge-
.werkschaftstag. Der Hauptvorstand ist berechtigt, aus dem
Kreis der gewidhlien Delegierten eine Satzungsberatungs-
kommission ru erstellen, die aus 17 Mitgliedern besteht,
Die Satzungsberatungskommission besteht: aus dem ge-
schifistithrenden Vorstand, rwei  ehrenamtlichen Mit-.
gliedern des' Hauptvorstandes und acht ehrenamtlichen
Delegierten, die aus den jeweiligen Liindern entnommen
werden. Diese Sate beratungskommission wird vom

wer und

Gewerkschatistng bests Die_ Setzungsheratungskom-
mission tagt vor dein e hat folgende
W g zu unterziehen wnd G =

zu unterbre




Antrige zum Gewerkschaftstag konnen stellen:
a) die Ortsverwaltungen,
b) die Landesvorstinde,
c) der Haupivorstand,
d) der HauptausschuB.

§ 36
Ein auBerordentlicher Gewerkschaftstag ist einzu-
berufen, wenn es der Gewerkschaftsbeirat mit Dreiviertele
. mehrheit beschliel3t,

. § 37

Die Delegierten zum Gewerkschafistag werden in den
Orts- oder Vertreterversammlungen gewihlt, "Auf je
1500 Mitglieder entfsllt ein Delegiertr. Jeder Delegierte
hat eine Stimme. Fiir die Errechnung der Mitgliederzahl
sind die Quartalsabrechnungen des letzten halben Jahres
vor dem Gewerkschaftstag maigebend.

Die Mitglieder des Hauptvorstandes, einschlieBlich der
des Hauptausschusses, nehmen am Gewerkschaftstag

stimmberechtigt teil.
. AY

VIXX, Mitgliedschaft
beim Deutschen Gewerkschaftsbund

§ 38 .

Die Gewerkschaft ist Mitglied des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes und hat dessen Satzungen cinzuhalten und
Beschliisse durchzufiihren. Der Austritt aus dem Deut~
schen Gewerkschaftsbund kann nur erfolgen wenn er mif
Zweidrittelmehrheit auf einem Gewerkschaftstag be-
schlossen wird, Bei Beratung des Gewerkschaftstages iiber
-.den Austritt sind Vertreter des Deutschen Gewerkschafts~
bundes mit vollem Diskussionsrecht teilnahmeberechtigt.

0 IX. Auflésung
i " s 39
., Die AufiSsung der Gewerkschaft kann nur auf einem
werkschaftstag mit Zweidrittelmehrheit beschlossen
werden, .
Uber die Verwendung des ' bei der Auflésung vor-
handenen Vermigens entscheidet. der Gewerkschafistag.

e




	I. Name, Sitz und Bereich der Gewrkschaft
	II. Zweck und Aufgaben der Gewerkschaft
	III. Mitgliedschaft
	IV. Unterstützungen
	V. Arbeitskämpfe
	VI. Gliederung
	VII. Organe der Gewerkschaft
	VIII. Mitgliedschaft beim Deutschen Gewerkschaftsbund
	IX. Auflösung

